
AUSGABE 1 | 2020

D A S  I N F O M A G A Z I N  F Ü R  D I E  W I E N E R  V E R S I C H E R U N G S A G E N T E N  /  I N N E N

SEITE 5NEUES GÜTESIEGEL
FÜR AGENTEN

UNSERE QUALIFIKATION
WIRD NUN SICHTBAR

JAHRESABSCHLUS 2019
DAS GREMIUM DANKT

FÜR DAS SPANNENDE JAHR

SEITE 45



2 |  2/2019 
www.mdh-media.at Andere machen nur Druck...

ANSCHNITTRAHMEN
BESCHNITTZEICHEN
SCHUSTERJUNGE
VEKTORGRAFIK
DURCHSCHUSS
ÜBERFÜLLER
HAARLINIE
ANFASSER
PAGINA
CMYK
PT

SPRECHEN SIE DRUCK-CHINESISCH?
Wir sprechen Klartext mit Ihnen und bringen Ihre Idee professionell zu Papier.
Gestaltung, Druck und Logistik aus einer Hand.



D A S  I N F O M A G A Z I N  F Ü R  D I E  W I E N E R  V E R S I C H E R U N G S A G E N T E N  /  I N N E N

www.mdh-media.at Andere machen nur Druck...

ANSCHNITTRAHMEN
BESCHNITTZEICHEN
SCHUSTERJUNGE
VEKTORGRAFIK
DURCHSCHUSS
ÜBERFÜLLER
HAARLINIE
ANFASSER
PAGINA
CMYK
PT

SPRECHEN SIE DRUCK-CHINESISCH?
Wir sprechen Klartext mit Ihnen und bringen Ihre Idee professionell zu Papier.
Gestaltung, Druck und Logistik aus einer Hand.

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen & Kollegen! 

Geschafft! 2019 neigt sich dem 
Ende zu und wir konnten Ihnen 
drei ausgebuchte IDD Veranstal-
tungen sowie Webinare zur Ver-
fügung stellen. Wir stehen zu un-
serem Versprechen, den Agenten 
alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Weiterbildungen, unkompliziert 
und idealerweise kostenlos zu 
ermöglichen. An dieser Stelle 
auch ein großes Dankeschön für 
die vielen, positiven Rückenmel-
dungen, die wir bei den letzten 
Veranstaltungen erhalten haben. 

Auch im Jahr 2020 möchten 
wir das kostenlose Schulungs-
angebot weiter ausbauen. Mel-
den Sie sich bitte zum kosten-
losen Newsletter an, um keinen 
Schulungstermin zu verpassen. 
 
Ein weiteres, großes Thema 
für das kommende Jahr 2020, 
wird das Networken unter den 
Agenten sein. Wir möchten die 
gute Stimmung und das tolle 
Miteinander dafür nutzen, Sy-
nergien zu finden und Koope-
rationen unter den Agenten aus-
zubauen.  Als erstes Puzzleteil 
wurde unser neues Imagevideo 
veröffentlicht. Den Link zum Vi-
deo finden Sie im Blattinneren.  
 
Abschließend wünschen Ihnen 
ich und das gesamte Gremium be-
sinnliche Feiertage, einen guten 
Rutsch und viel Gesundheit.

KommR Karl Weisz
Obmann
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Die Gewerbeordnung enthält in ih-
rem § 22 Abs. 3 Bestimmungen über 
Befähigungsprüfungen – im dritten 
Absatz geht es schließlich um die Be-
rechtigung, das Ablegen einer Befä-
higungsprüfung mit der Bezeichnung 
„staatlich“ geprüft“ auch äußerlich 
zum Ausdruck zu bringen.

§ 22 Abs. 3 GewO, 1. Satz
Personen, die eine Befähigungsprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, sind be-
rechtigt, ihrer Berufsbezeichnung die 
Bezeichnung „staatlich geprüfter“ bzw. 
„staatlich geprüfte“ voranzustellen. 
Unternehmen, deren Inhaber oder deren 
gewerberechtlicher Geschäftsführer eine 
Befähigungsprüfung erfolgreich abgelegt 
haben, dürfen bei der Namensführung 
und bei der Bezeichnung der Betriebs-
stätte den Begriff „staatlich geprüft“, 
verwenden.

VERORDNUNG

Das Wirtschaftsministerium kann 
dazu – das steht ebenfalls in § 22 
GewO – per Verordnung ein Gütesie-
gel „zur Verwendung durch Unter-
nehmen, deren Inhaber oder gewer-
berechtliche Geschäftsführer eine 

Befähigungsprüfung absolviert ha-
ben“, festlegen.

Eine kürzlich kundgemachte Ver-
ordnung „über ein Gütesiegel für 
reglementierte Gewerbe, die keine 
Handwerke sind“, dient genau die-
sem Zweck. Sie listet Gütesiegel für 
52 Gewerbe auf, darunter auch Ver-
sicherungsagent und Versicherungs-
makler.
„Unternehmern und Unternehmerin-
nen, die eine Befähigungsprüfung für 
ein reglementiertes Gewerbe abge-
legt haben, soll die Verwendung eines 
Gütesiegels ermöglicht werden, mit 
dem die Qualifikation herausgestellt 
wird und entsprechende Werbeef-
fekte erzielt werden können“, so das 
Ministerium.

DAS GÜTESIEGEL

Das Aussehen der Siegel ist im An-
hang zur Verordnung definiert. Jedes 
zeigt neben einer stilisierten Abbil-
dung des Bundesadlers die Berufsbe-
zeichnung und den Schriftzug „staat-
lich geprüft“.
„Das Gütesiegel darf bei der Namens-
führung, bei der Bezeichnung der 

Betriebsstätte sowie insbesondere 
in der Geschäftskorrespondenz, im 
Internetauftritt und bei PR-Aktivitä-
ten verwendet werden“, bestimmt die 
Verordnung.

Und: „Es darf auf Betriebsmitteln (zB 
Kraftfahrzeugen) angebracht wer-
den. Auf den in Verkehr zu bringen-
den Waren darf das Gütesiegel nicht 
angebracht werden.“

„ECHTER MEHRWERT“

Die Wirtschaftskammer begrüßt die 
Verordnung. Generalsekretär Karl-
heinz Kopf bezeichnete es in einer 
Aussendung am Mittwoch als „ech-
ten Mehrwert“ für die Unternehmen, 
„die durch das neue Siegel ihre fach-
liche Qualifikation auch nach außen 
sichtbar machen können“.
Das neue Gütesiegel werte unterneh-
merische Qualifikationen wie die er-
folgreich abgelegte Befähigungsprü-
fung auf, so die WKÖ.
Informationen zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen und den Vo-
raussetzungen für das Führen des 
Siegels stehen unter wko.at zur Ver-
fügung.

NEUES GÜTESIEGEL
FÜR MAKLER UND AGENTEN

VERSICHERUNGSJOURNAL.AT, EMANUEL L AMPERT

Das Wirtschaftsministerium hat in einer Verordnung für 52 nicht-handwerkliche reg-
lementierte Gewerbe Gütesiegel definiert. Sie sollen es ermöglichen, die Qualifikation, 
die durch das Ablegen einer Befähigungsprüfung erlangt wurde, sichtbar zu machen. 

Auch für Versicherungsagenten und -makler gibt es jeweils ein Siegel.
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DIE BU ALS FINANZIELLER  
BASISSCHUTZ

Wer zur Ausübung seines Berufes 
nicht mehr fähig ist, erhält zwar von 
staatlicher Seite eine Unterstützung. 
Diese wird jedoch oftmals nicht aus-
reichen, um seinen finanziellen Ver-
pflichtungen (Miete, Fixkosten, Kre-
ditrückzahlungen, Alters-, Kinder-, 
Risikovorsorge u.a.) nachzukommen. 
Abhilfe schafft eine private BU-Ver-
sicherung, wie „Plan B“ der NÜRN-
BERGER. Mit diesem Produkt lässt 
sich die BU-Lücke schließen und der 
gewohnte Lebensstandard auch nach 
dem BU-Fall halten.

DIE BU ALS FINANZIERUNGS- 
UND SPARZIELSICHERUNG

Eine Finanzierung durch eine Ab-
lebensversicherung abzusichern ist 
heute gang und gäbe und bei vielen 
Banken eine unbedingte Vorausset-
zung für die Kreditgewährung. Aber, 
was ist im wesentlich häufigeren Fall 
einer Berufsunfähigkeit? Hier wird 
man in der Regel aufgrund der nied-
rigen staatlichen Invaliditätsrente 
Schwierigkeiten haben, seine Kredit-
rate weiterhin zu bedienen. Ebenso 
verhält es sich beim Vermögensauf-
bau. Es sind zumeist die Sparvorha-
ben, die aufgrund der finanziellen 

Verschlechterung aufgegeben wer-
den müssen. Eine BU-Versicherung 
sorgt etwa als Zusatztarif dafür, dass 
die Prämie für die Altersvorsorge im 
Falle einer Berufsunfähigkeit weiter-
bezahlt wird.

SPEZIELLE VORTEILE DER 
NÜRNBERGER BU-PRODUKTE 

Die wichtigsten Produktvorteile des 
NÜRNBERGER „Plan B“ im Überblick: 
Verzicht auf abstrakten Verweisbar-
keit, zwei preisgleiche Leistungsmo-
delle, Versicherungsschutz weltweit 

RISIKOVORSORGE  – 
HAT VIELE FACETTEN

NÜRNBERGER VERSICHERUNG:

Die Einsatzmöglichkeiten einer Berufsunfähigkeits- oder einer Unfallversicherung 
sind vielfältig. Im Rahmen der Vorsorgeplanung sollte der konkrete Bedarf ermittelt 

und die Risikoabsicherung an den jeweiligen Kunden angepasst werden.  
Ein AgentNews-Beitrag von Mag. Erwin Mollnhuber, Mitglied des Vorstands in der 

NÜRNBERGER Versicherung. 
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und rund um die Uhr, Wiederein-
gliederungshilfe und Nachversiche-
rungsgarantien. Außerdem bietet 
die NÜRNBERGER standardmäßig 
eine Leistung bereits ab 25% Berufs-
unfähigkeit an. Die BU-Produkte der 
NÜRNBERGER wurden mehrfach 
ausgezeichnet. Zuletzt 2018 vom 
unabhängigen Analysehaus Mor-
gen&Morgen mit der Bestnote 5 Ster-
ne, mit einer Zertifizierung durch 
das  Institut für Finanzmarktanalyse 
infinma sowie mit dem Assekuranz 
Award. „Plan B“ wird laufend verbes-
sert und ist ab Juni 2019 in einer noch 
attraktiveren Tarifvariante erhältlich. 

UNFALLSCHUTZ NACH MASS

Mit unserer Unfallversicherung* bie-
ten wir Beratern ein ausgereiftes Pro-
dukt mit erweiterten Deckungsteilen 
und attraktiven Prämien an. Beson-
ders interessant: die neue Unfallren-
te sowie die „Assistance Selection“. 

ERWEITERTER  
UNFALLBEGRIFF

Zahlreiche über den gängigen Un-
fallbegriff hinaus gehende Ereignisse 
sind in der NÜRNBERGER Unfallver-
sicherung* mit gedeckt. Dazu zählt 

etwa der Tod durch 
Erfrieren, Ersticken, 
Ertrinken, Verhun-
gern und Verdursten; 
Unfälle der versicher-
ten Person, die durch 
einen epileptischen 
Anfall verursacht wur-
den; Herzinfarkt und 
Schlaganfall infolge 
eines Unfalles oder die 
Folgen von Infektionen 
(z.B. Cholera) bzw. be-
ruflich bedingte Infek-
tionen bei bestimmten 
Berufsgruppen.

DREI LEISTUNGSVA-
RIANTEN

Die NÜRNBERGER Un-
fallversicherung* bietet Leistungsva-
rianten mit einer Leistung bereits ab 
1 % Dauerinvalidiät, sowie Progres-
sionsvarianten mit einer Höchstleis-
tung bereits ab 90 % Dauerinvalidität.
Eine verbesserte Gliedertaxe, neue 
Deckungsteile wie die Unfallrente,  
die beiden Unfallkosten-Pakete, die 
Soforthilfe oder das Knochenbruch-
Trostpflaster, sowie die umfang-
reichen Leistungen der „Assistance 
Selection“ runden die neue NÜRN-

BERGER Unfallversicherung* perfekt 
ab.Und, wer auf Nummer sicher ge-
hen will, ergänzt die Risikovsorsorge 
um eine NÜRNBERGER Pflegeversi-
cherung, die dazu dient eine mögli-
che finanzielle Pflegelücke im Anlass-
fall zu schließen.

Fondsgebunden vorsorgen
Im Rahmen der Fondsgebundenen Lebens-
versicherung „NÜRNBERGER 08|16 
Fonds-Konzept“ bietet die NÜRNBER-
GER  Kunden eine Reihe von Investment-
fonds für den langfristigen Vermögens-
aufbau. Kunden können dabei zwischen 
verschiedenen Anlagekategorien und un-
terschiedlichen Risikoklassen wählen. Sie 
können auch entscheiden, ob sie lieber ein 

fixfertiges Fonds-Portfolio bevorzugen oder 
die Fondsauswahl individuell treffen wollen.  

Angeboten werden auch nachhaltig orien-
tierte Produkte, die unter Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitskriterien verantwort-
lich investieren und zum größten Teil zerti-
fiziert sind.

Mag. Erwin Mollnhuber, Mitglied des Vorstands, NÜRNBERGER Versicherung  
AG Österreich mit Obmann KommR Karl Weisz 

*) Versicherer ist die GARANTA Versicherungs-AG 
Österreich
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Einer Studie des Linzer Marktfor-
schungsinstitutes IMAS zufolge, 
träumt jeder zweite Österreicher vom 
eigenen Haus mit Garten. 
Damit das traute Heim auch im Scha-
denfall abgesichert ist, schließen 
immer mehr Österreicher eine Haus-
haltsversicherung ab. 

Laut der letzten VAV Wohnbarome-
ter-Studie besitzen 82 Prozent der 
Österreicher eine Haushaltsversiche-
rung. 13 Prozent verfügen über kei-
ne Haushaltsversicherung und etwa 
fünf Prozent – vor allem jüngere Pro-

banden – können oder wollen zu die-
ser Frage keine Angaben machen. Je 
höher das Einkommen ist, umso häu-
figer ist auch der Haushalt versichert. 
Auch schließen Eigentümer häufiger 
eine Versicherung ab als Mieter. Am 
häufigsten sichern sich Tiroler und 
Vorarlberger ab, wo 95 Prozent der 
Haushalte eine entsprechende Poliz-
ze besitzen. 

Wie wichtig eine Haushalts- bzw. Ei-
genheimversicherung ist, wird in den 
kommenden Monaten deutlich wer-
den – der Hochsaison der Einbrecher. 

IMMER MEHR  
SINGLE-HAUSHALTE

Betrachtet man die Entwicklung des 
Wiener Wohnungsmarktes seit 1951, 
so hat sich zwischen den Jahren 1951 
und 2011 der Gebäudebestand in 
Wien laut Statistik Austria mehr als 
verdoppelt. Besonders hervorzuhe-
ben sind die Bezirke Liesing, Donau-
stadt und Favoriten. Hier hat sich der 
Bestand sogar mehr als verdreifacht. 
Von insgesamt rund 920.000 be-
wohnten Wohnungen in Wien waren 
im Jahr 2018 fast die Hälfte Single-
Haushalte. 

SO VERSICHERT MAN HAUSHALT  
UND EIGENHEIM HEUTE.

VAV VERSICHERUNG

Mit TOP Ergebnissen in allen Kategorien belegte die VAV 2018 den 1. Platz  
beim ÖGVS-Test im Bereich Haushaltsversicherungen. Ein Jahr später wird die  
Vorreiterrolle weiter ausgebaut: Die VAV etabliert in den verwandten Produkten 
Haushalt und Eigenheim deutlich erhöhte Versicherungssummen und weitere  

innovative Bausteine.
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NEUE VAV TARIFE:  
MIT SICHERHEIT BESTENS  

VERSICHERT

Sowohl im neuen VAV Haushalt- als 
auch im neuen Eigenheim-Tarif ste-
chen vor allem die Anpassungen der 
Versicherungssummen ins Auge. Im 
Bereich Eigenheim wurde die Versi-
cherungssumme pro m² und Ausstat-
tungsklasse nahezu verdoppelt und 
auch im Bereich Haushalt wurde die 
Versicherungssumme leicht erhöht. 
Ein weiterer VAVorteil ist die seit 2017 
in der Haushaltsversicherung etab-
lierte Best-Leistungs-Garantie. Diese 
ist nun auch in der VAV Eigenheim-
versicherung gegen Mehrprämie ein-
schließbar. 
So können Sie Ihren Kunden, getreu 
dem Best-Advice-Prinzip, garantiert 
das beste Versicherungsproduktemp-
fehlen. - Jetzt und für die Zukunft. 
Denn bietet zum Zeitpunkt des Scha-
deneintritts eine andere Versiche-
rungsgesellschaft als die VAV einen 
leistungsstärkeren Tarif an, wird die 
VAV den konkreten Schadenfall aus 
dieser Polizze entsprechend diesem 
leistungsstärkeren Tarif abwickeln. 
Integriert ist ab sofort, in den De-
ckungsvarianten EXKLUSIV und TOP 
EXKLUSIV, der Einschluss der groben 
Fahrlässigkeit für alle Sparten bis 100 
Prozent der Versicherungssumme. 
Des Weiteren wurde auch die Pri-
vat- und Sporthaftpflicht verbessert. 
Denn je nach Variante leistet die VAV 

zwischen EUR 2 Mio. und EUR 10 
Mio. vollen Schutz. Mit dem optiona-
len Zusatzbaustein “Erweiterte Pri-
vathaftpflicht Plus“ kann weiters der 
Versicherungsschutz auf eine welt-
weite Gültigkeit für alle Personen im 
Haushalt ausgeweitet werden.
Damit das Traumhaus auch im Falle 
einer Naturkatastrophe ideal abge-
sichert ist, wurde die erweiterte Ele-
mentardeckung überarbeitet. 
Die Höchstentschädigung der Katas-
trophendeckung für das versicherte 
Gebäude kann nun gegen Mehrprä-
mie auf 15 oder 30 Prozent (max. EUR 
150.000,00) der Eigenheimversiche-
rungssumme erweitert werden. Auch 
in der Haushaltsversicherung ist die-
se Erhöhung möglich, jedoch mit EUR 
75.000,00 begrenzt.

SMART HOME & CO  
ABGESICHERT

Miteinander vernetzte Geräte, Fern-
steuerung via Handy und viele weite-
re Innovationen sollen unseren Alltag 
erleichtern. Doch wie sieht es mit den 
passenden Versicherungslösungen 
aus? 
Mit den neuen VAV Haushalts- und 
Eigenheim-Tarifen werden auch die 
Innovationen der modernen Wohn-
welt geschützt. Die Deckungsvariante 
TOP EXKLUSIV bietet etwa bei einem 
Einbruch auch dann Schutz, wenn 
keine offensichtlichen Einbruchspu-
ren zu sehen sind, da zum Beispiel 
ein Fingerprint-Türöffner gehackt 
wurde. Und auch die wertvolle Haus-
technik, inkl. Smart Home Lösungen, 
ist ab sofort gegen Mehrprämie abge-
sichert. 
Denn der innovative Versicherungs-
schutz besteht auch für Schäden 
durch Computerviren, Hackeran-
griffe, Programmierungs- oder Soft-
warefehler an haustechnischen 
Anlagen (z.B. Installationen der Ener-
gieversorgung), Bussystemen und 
Keyless-Schließanlagen (z.B. Finger-
print-Türöffner). Bei Installation von 
Smart-Home-Geräten durch einen 
professionellen Anbieter entfallen 
weiters bestimmte vertragliche Ob-

liegenheiten (z.B. 72 Stunden Oblie-
genheit) gemäß den Versicherungs-
bedingungen.
Die VAV geht aber noch einen Schritt 
weiter: sollten Ihre Kunden Opfer von 
Internetkriminalität, wie beispiels-
weise Mobbing im Internet, Identi-
täts-Diebstahl oder E-Mail Betrug 
werden, so stehen - bei Abschluss 
des Zusatzbausteines „Cyberschutz“ 
- unsere Experten, telefonisch bera-
tend zur Seite. 

GARTENWELT 

Der Garten wird immer mehr zum 
Lebensraum, dies ist auch deutlich an 
den Anschaffungskosten für Garten-
Equipment spürbar. Dementspre-
chend hat die VAV auch diesen natür-
lichen Rückzugsort ideal abgesichert. 
Denn im integrierten „Terrassen & 
Garten Paket“ sind ab sofort Marki-
sen, Antennenanlagen, Solaranlagen 
sowie Sonnensegel mit einem Min-
destwert von EUR 2.000,00 bis zu 
max. EUR 15.000,00 mitversichert. 
Und auch der beliebte, und meist teu-
er angeschaffte, Griller ist ab einem 
Mindestwert von EUR 150,00 ab-
gesichert. Besonders praktisch: Die 
Gartengeräte und -möbel sind nicht 
nur am Dachboden, Keller oder in Er-
satzräumen versichert, sondern am 
gesamten Versicherungsgrundstück. 
Über diese Absicherung dürfen sich 
nicht nur Besitzer von einem Haus 
mit Garten freuen, sondern auch 
Wohnungsbesitzer mit kleinem in-
tegrierten Garten (z.B. Erdgeschoss-
Wohnungen).

SIE MÖCHTEN NÄHERE  
INFORMATIONEN ZU UNSEREN 

PRODUKTEN? 

Melden Sie sich bei Ihrem VAV Regio-
nalleiter, wir freuen uns darauf, mit 
Ihnen gemeinsam über unsere Pro-
dukte zu sprechen. Sollten Sie noch 
nicht mit uns zusammenarbeiten, 
freut sich Joachim Klepp, Leiter Ver-
trieb Makler und Agenturen, auf Ihre 
Kontaktaufnahme unter: 
joachim.klepp@vav.at.
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Digitales Arbeiten und die tägliche 
Nutzung von E-Mails sind heute 
selbstverständlich. Die Sicherheit 
von Daten und IT-Systemen ist da-
bei entscheidend, doch viele Unter-
nehmen vernachlässigen das Thema 
Cybersicherheit und werden erst im 
Schadenfall aktiv. Aktuell wird der 
Fokus bei vielen österreichischen 
Unternehmen auf die Aufarbeitung 
nach Eintritt eines Schadenfalles ge-
legt, dies bringt ein hohes finanzielles 
sowie ein Haftungsrisiko mit sich.  
Glaubt man aktuellen Studien, so ist 
zu verzeichnen, dass zwei Drittel al-
ler österreichischen Unternehmen 
bereits einen Cyberangriff erlitten 
haben. Das sind fünf Prozent mehr 
als im Vergleich zum Vorjahr.  

Besonders verwundbar sind KMUs 
und Unternehmensbereiche wie die 
Personalabteilung und der Vertrieb. 
Diese erhalten regelmäßig E-Mails 
von fremden Personen und sind es 
gewöhnt, unterschiedlichste Attach-
ments zu öffnen und auf unbekannte 
Links zu klicken.  

Computer-Experten sind sich daher 
einig: Man kann Cyberattacken nicht 
zu 100 % verhindern, denn ein Rest-
risiko bleibt immer. Und dieses Rest-
risiko können Ihre Kunden ab sofort 
mit VAV Cyberprotect versichern. 

INDIVIDUELL FÜR KMUS

Die Basis der beiden Deckungsvarian-
ten TOP EXKLUSIV bzw. EXKLUSIV 
bilden die Fixbausteine „Schutz bei 
Eigenschäden“ und „Haftpflichtan-
sprüche Dritter“ mit einer jeweiligen 
Versicherungssumme von bis zu EUR 
150.000,00. Ist durch einen Hacker-
angriff die Integrität, Vertraulichkeit 
oder Verfügbarkeit der allgemeinen 
Daten sowie der Kundendaten nicht 
mehr gewährleistet, sind nicht nur 
die Kosten für einen IT-Forensiker, 
für die Wiederherstellung sämtlicher 
Systeme, Programme und Daten und 
die Befreiung des IT-Systems von 
Schadsoftware, sondern auch Hono-
rare externer Anwälte, Kosten für die 
Information und Beratung von Daten-
inhabern sowie für die Bereitstellung 
von Kreditschutz- und Kreditüber-
wachungsdienstleistungen bis zur 
festgelegten Versicherungssumme 
gedeckt. 

Ersetzt werden auch Ausgaben für 
Krisenmanagement- und PR-Maß-
nahmen, die der Minderung eines 
versicherten Schadens im Zusam-
menhang mit Datenschutzverletzun-
gen dienen. 

TOP ERWEITERUNGS- 
BAUSTEINE

Diese Grundlage kann durch zwei 
Zusatzbausteine („Betriebsunter-
brechung“ und „Datenverlust durch 
elektronische Zahlungsmittel“) gegen 
Mehrprämie individuell erweitert 
und so an die Bedürfnisse des jewei-
ligen Unternehmens angepasst wer-
den. Besonders für kleine und mittel-
ständische Unternehmen (KMU) ist 
ein leicht zu beantragender Schutz 
wichtig, weil im Falle eines Hackan-
griffs schnell die gesamte Existenz 
bedroht sein kann. Arbeiten Ihre 
Kunden beispielsweise mit sensiblen 
Daten Dritter, können daraus Haft-
pflichtrisiken entstehen. Etwa dann, 
wenn infolge eines Hackerangriffs 
nicht produziert werden kann und 
Auftragnehmer auf die bestellte Ware 
warten müssen. So schützt VAV Cy-
berprotect nicht nur die Daten Ihrer 
Kunden, sondern auch deren Kun-
den- und Geschäftsbeziehungen. 

AUCH IN ZUKUNFT AUF  
NUMMER SICHER GEHEN:  
VAV LEISTUNGS-UPDATE- 

GARANTIE

Auch wenn sich neue Risiken in der di-
gitalen Welt entwickeln, sind Ihre Kun-
den bei der VAV in sicheren Händen. 
Mit der VAV Leitungs-Update-Garantie 
werden die Leistungen bei Bestands-
kunden automatisch angepasst.

VAV CYBERPROTECT –  
SO VERSICHERT MAN IT-SYSTEME HEUTE

VAV VERSICHERUNG

Die Gefahr von Cyberangriffen wird immer größer: Ein hoher Grad an Digitalisie-
rung, immer größer werdende Datenmengen sowie laufend neue Viren und Schad-
programme tragen das ihre dazu bei. Mit der neuen VAV Cyberprotect können sich 

Ihre Kunden nun vor finanziellen Folgen einer Cyberattacke schützen.

1/2020  | 11  
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Lassen Sie mich etwas provokant 
starten. Ist eine Rechtsschutzver-
sicherung eigentlich so eine Art 
Kostenerstatter?

TS: Die D.A.S. ganz sicher nicht! Die 
D.A.S. Rechtsschutz AG war noch nie 
ein reiner Kostenerstatter. Wir bie-
ten seit je her umfassende Produkt-
lösungen, erstklassige Beratung und 
Betreuung sowie fundierte Rechts-
Service-Leistungen. Bei uns kann 
man sich sogar eine zweite Rechts-
meinung einholen, sowie Sie das von 
Medizinern kennen. Unsere Experti-
se rund um’s Recht kann von Kunden 
auch ohne Schadenfall in Anspruch 
genommen werden. Und das Ganze 

entwickeln wir laufend weiter. Auf 
Basis unserer über 60jährigen Er-
fahrung und der Rückmeldungen von 
Interessenten, Kunden und Partnern.

Was ist ein Beispiel für eine solche 
Weiterentwicklung?

TS: Danke für diese Frage. Wir sind 
seit Juli 2019 die einzige Versiche-
rung, die im Privat-Rechtsschutz eine 
unlimitierte Kostenübernahme an-
bietet. Das heißt für unsere Kunden 
ist es nun komplett unerheblich, was 
ein Rechtsfall schlussendlich kostet. 
Lediglich für individuelle Sonderleis-
tungen gelten die vereinbarten Kos-
tenlimits.

DIE D.A.S. IST WEIT MEHR  
ALS EIN KOSTENERSTATTER

AGENT NEWS REDAKTION

Als modernes Versicherungsunternehmen entwickelt sich die D.A.S. Rechtsschutz 
AG ständig weiter. Thomas Schidt, Vetriebsleiter der D.A.S., gewährte der Agent-

News-Redaktion in einem Interview Einblick und Ausblick.

Verk. Dir. Thomas Schmidt

D.A.S. Rechtsschutz AG
www.das.at
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OK, das klingt beeindruckend – 
hat sich im Privat-Rechtsschutz 
produktseitig noch etwas getan?

TS: Ja, neben diesem „best advice“-
Thema, ist sicherlich die Altersgren-
ze bis zum 27. Lebensjahr für alle 
Mitversicherten eine Besonderheit. 
Oder die Ausfallversicherung für ge-
richtlich bestimmte Ansprüche aus 
Körperschäden, auf Deutsch: wenn 
Ihr Gegner sich die Schadenersatz-
leistung nicht leisten kann, dann 
zahlen wir. Spannend ist auch der 
unlimitierte Versicherungsschutz für 
selbständige Erwerbstätigkeit – wenn 
kein Gewerbeschein erforderlich ist 
– sowie der Internet-Rechtsschutz 
inklusive Urheberrecht und Unter-
lassungsansprüchen. Generell haben 
wir ein sehr starkes Basisprodukt, 
den D.A.S. Start-Rechtsschutz Pri-
vat, der je nach persönlichem Bedarf 
mit der ArbeitsWelt, FamilienWelt, 
WohnWelt und VerkehrsWelt kombi-
nierbar ist.

Alles klar. Die D.A.S. ist doch auch 
im Firmen-Rechtsschutz sehr 
stark. Welche Highlights können 
Sie hier nennen?

TS: Die neue Firmentarif-Generation 
bietet tatsächlich einige Schmankerl 
und lässt sich noch individueller an 

die persönlichen Bedürfnisse unserer 
Kunden anpassen. Und das bei einer 
Versicherungssumme bis von zu 
437.500 Euro. Übrigens: für den Be-
triebsinhaber und seine Familienan-
gehörigen ist der Privat-Rechtsschutz 
Premium mit der unlimitierten Kos-
tenübernahme ebenfalls inkludiert.

Die Bedürfnisse von Unterneh-
men, KMUs und EPUs sind ja oft 
sehr unterschiedlich. Kann die 
D.A.S. das bedienen?

TS: Ja, wie gesagt, auch der Fir-
men-Rechtsschutz ist modular, ent-
sprechend der konkreten, sich auch 
verändernden, Kundenwünsche 
aufsetzbar. Wir haben zum Beispiel 
aufgrund von Kundengesprächen 
den Steuer- und Ermittlungs-Rechts-
schutz, der bis jetzt als eigener Pro-
duktbaustein dazu gewählt werden 
konnte, nun bereits im Profi-Rechts-
schutz inkludiert. Er bietet Schutz bei 
strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
ren und beinhaltet den Steuer- und 
Steuerprüfungs-Rechtsschutz. 
Oder, nachdem jeder D.A.S. Kunde 
nur bezahlen soll, was er braucht, 
kann der Arbeitsgerichts-Rechts-
schutz für die von Ihnen angespro-
chenen EPUs herausgenommen wer-
den, um so Versicherungsprämie zu 
sparen.

Der Straf-Rechtsschutz ist hingegen 
erweitert worden. Er deckt ab sofort 
auch Vorsatzdelikte und bietet rück-
wirkenden Versicherungsschutz bei 
qualifizierten Vergehen, wenn keine 
rechtskräftige Verurteilung erfolgt. 
Das Sublimit im Ermittlungsverfah-
ren wurde sogar auf 50.000 Euro er-
höht. Streitwertgrenzen sind immer 
ein Thema und da natürlich die Dis-
kussion um Ausreißer. Wir ermög-
lichen nun die Überschreitung der 
Streitwertgrenze um 50 Prozent für 
einen Versicherungsfall innerhalb 
von zwei Jahren, sowie um bis zu 100 
Prozent innerhalb von fünf Kalender-
jahren. Plus unlimitierte Streitwert-
grenze für Versicherungsstreitigkei-
ten im Premium-Rechtsschutz. Und 
ganz neu ist der Rechtsschutz für 
Vermieter und die Streitigkeiten mit 
anderen Versicherungen.

Bei all diesen spannenden Neue-
rungen sind wir gar nicht mehr 
dazu gekommen, um über die 
RechtsService-Leistungen, die ja 
einen wichtigen Teil ausmachen 
zu sprechen.

TS: Ja, da gibt es auch jede Menge zu 
erzählen. Gerne bei einem nächsten 
Gespräch mehr. In der Zwischenzeit 
finden Sie alle Details auf www.das.at

Verk. Dir. Thomas Schmidt

DER AGENTLETTER
STETS INFORMIERT BLEIBEN

Bleiben Sie stets am neuesten Stand. Alle Termine, alle Schulungen, 
wichtige Neuigkeiten. Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an:

versicherungsagenten@wkw.at
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allianz travel
unsere neuerungen auf einen blick

Neues Buchungstool AgentMax www.allianztravel-agentmax.at – intuitiv, schnell und flexibel! 

Online Schadenmeldung www.allianz-travel.at/schadenmeldung – rasch und unkompliziert!

Zusätzliche bzw. erweiterte Leistungen • NEU: Fahrrad Assistance und Geräteschutz
• Eigenheimabsicherung und Verspätungsschutz jetzt in fast allen

              Paketen inkludiert
• großteils mehr Leistungen bei Auslandskranken- und

              Reiseunfallversicherung sowie bei Tod des Versicherten
• Jahresschutz: zusätzlich Reiseabbruch und Reiseprivathaftpflicht 
       jetzt bereits in der Basisversion inkludiert
• Schülerfahrten und Bus-Bahn-Auto-Pakete: zusätzlich inkl. 
       Reiseabbruch
• Visitor Insurance: jetzt inkl. Reisegepäckversicherung

Gruppenermäßigung bereits ab 8 gleichen Paketen

Familientarif einheitlich bei allen Produkten: „Kinder“ per Definition bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres

Zusätzliche Reisepreis-Staffeln zB Reiseschutz mit Storno Classic ab EUR 1.000,- in 500er-Schritten

Neue Reisedauer-Staffeln 4 / 10 / 16 / 31 Tage, 2 / 3 / 4 / 6 / 12 Monate

agent max
unser neues buchungstool
Bietet jede Menge Vorteile • Flexible Produktangebote. 

• Leistungen und Prämien an Kundenwünsche angepasst
• Versicherungsabschluss in 5 einfachen Schritten
• Alle über Agent Max gebuchten Polizzen beinhalten die Option der 
      ONLINE SCHADENMELDUNG: Schäden schnell und unkompliziert 
      online einreichen unter www.allianz-travel.at/schadenmeldung und 
      jederzeit Status einsehen.
• AgentMax erfüllt und unterstützt alle Anforderungen der DSGVO 
       und IDD.

Gültig ab April 2018

IMPRESSUM - Versicherer, Herausgeber und Verleger: 

AWP P&C S.A.Niederlassung für Österreich 
A-1120 Wien, Pottendorfer Straße 23 – 25Handelsgericht Wien, Firmenbuch FN100329 v

DVR-Nr. 0465798, UID-Nr. ATU 15366609Gültig ab 04/2018 - Satz-und Druckfehler vorbehalten!

Allianz Travel Reiseversicherung
Weltweite Hilfe - überall und jederzeit!

Wir sind für Sie da:Servicecenter: Tel.: +43 1 525 03-6811
Fax: +43 1 525 03-885
service.at@allianz.com

Leistungsabteilung: Tel.: +43 1 525 03-6822
Fax: +43 1 525 03-890
claims.at@allianz.com

24h Notrufzentrale: Tel.: +43 1 525 03-245
Fax: +43 1 525 03-888
assistance.at@allianz.comwww.allianz-travel.at

In case of emergency call
En cas d‘urgence veuillez contacter
In caso d‘emergenza contattare
En caso de emergencia contactarIm Notfall rufen Sie unsere 24h-Telefonzentrale+43 1 525 03 245

Fax: +43 1 525 03 888 | assistance.at@allianz.com
AWP P&C S.A.Niederlassung für Österreich

Pottendorfer Straße 23-25, A-1120 Wien



beReiT füR  den näcHsTenscHRiTT?miT uns. sicHeR.
Wir schützen Sie vor der 
Kostenfalle Medizin!

*Allianz Travel ist die Reiseversicherungsmarke von Allianz Partners

Flappe_AP_2018.indd   1

22.05.2018   12:01:34

das allianz travel vertriebsteam
stellt sich vor

Stefan Kölliker
Vertriebsleitung Reiseversicherung
0676 796 54 10
stefan.koelliker@allianz.com

Christine Altmann
Gebietsleitung  West
0664 806 53 280
christine.altmann@allianz.com

Sandra Meyer
Gebietsleitung Nord
0664 80653152
sandra.meyer1@allianz.com 

Michael Winter
Gebietsleitung Mitte
0676 597 44 39 
michael.winter1@allianz.com

Sarah Tanew
Gebietsleitung Südtirol
0676 715 40 38
sarah.tanew@allianz.com

Philippe Tinembart
Gebietsleitung Süd
0676 327 33 80
philippe.tinembart@allianz.com

bereit für 
schutz nach 
maß?
mit uns. sicher.
Die Zukunft der Reiseversicherung.
Aus Allianz Global Assistance wird jetzt Allianz 
Travel. 

www.allianz-travel.at
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„Mit digitalen Lösungen 
schneller sein als alle anderen?
Das geht nur mit ARISECUR.“
Heinz Peters, Versicherungsagent

AGENTEN
SERVICE
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NOTIZ AM RANDE
APA-PRESSEAUSSENDUNGEN AUS DER 

VERSICHERUNGSBRANCHE 
 

	� Unabhängige Befragung kürt 
Zurich zum besten Haushaltsver-
sicherer  
(OTS0108, 12.2019)

Eine Kundenbefragung des unab-
hängigen Marktforschungsinstituts 
ÖGVS-Gesellschaft für Verbraucher-
studien weist die Zürich Versiche-
rungs-Aktiengesellschaft als besten 
Haushaltsversicherer aus.

Im Bereich der Haushalts-Versiche-
rung sind derzeit die Angebote aus 
dem Hause Zurich die besten: Das 
bestätigt eine aktuelle Kundenbe-
fragung von ÖGVS-Gesellschaft für 
Verbraucherstudien. Im Rahmen der 
Online-Umfrage wurden 14 Haus-
haltsversicherer in sieben Kategorien 
bewertet. Zurich erreichte das beste 
Ergebnis und ging als Sieger hervor.

Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes 
von Zurich und verantwortlich für 
Produktentwicklung und Underwri-
ting: „Äußerst zufrieden stimmt mich, 
dass wir nicht nur als Versicherer mit 
preiswerten und leistbaren Prämien, 
sondern auch als Unternehmen mit 
dem besten Kunden-, Beratungs- 
und Schadenservice wahrgenommen 
werden. Unsere mitreißende, un-
komplizierte und treffsichere Vor-
gehensweise bei der Wahrnehmung 
der Interessen und Wünsche unserer 
Kundinnen und Kunden ist hauptver-
antwortlich für dieses überwältigen-
de Ergebnis. Über das geäußerte Ver-
trauen freuen wir uns wirklich sehr 
und sehen diese Auszeichnung als 
zusätzliche Motivation, unsere Pro-
dukte, Prozesse und Services noch 
besser und einfacher zu gestalten.“

BEWERTUNG DES ANGEBOTS 
IN SIEBEN KATEGORIEN

ÖGVS erhob in einer Kundenbefra-
gung Erfahrungen mit Haushalts-
versicherungen. Es wurden 1.415 Be-
wertungen abgegeben. Untersucht 
wurden die Kategorien Kundenver-
trauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, 
Tarife, Transparenz, Kundenservice, 
Beratung und Schadensregulierung. 
Die Befragung fand zwischen August 
und November 2019 statt.

Informationen zur Studie sind unter 
https://www.qualitaetstest.at/ abruf-
bar.

	� Ingo Hofmann ab 2020 neuer 
Vorstand der Merkur Versiche-
rung AG 
(OTS0044, 11.2019)

Die Frage des Nachfolgers von Gene-
raldirektor Gerald Kogler, der, wie 
seit Juni diesen Jahres bekannt, mit 
Jahresende aus der Merkur ausschei-
den wird, wurde vom Aufsichtsrat in 
den vergangenen Monaten geprüft 
und entschieden. Basis dafür war ein 
strukturiertes und professionell be-
gleitetes Auswahlverfahren.

Mit 1. Jänner 2020 wird Ingo Hof-
mann seine Funktion als Mitglied des 
Vorstandes und zugleich Sprecher 

des Vorstandes der Merkur Versiche-
rung AG übernehmen. Somit setzt 
sich der Vorstand der Merkur Ver-
sicherung AG ab 2020 aus Ingo Hof-
mann, Christian Kladiva und Helmut 
Schleich zusammen.

Ingo Hofmann, geb. 1970, ist verheira-
tet, Vater von zwei Kindern und ver-
fügt über umfangreiche Erfahrungen 
im In- und Ausland. Stationen seiner 
Tätigkeit waren die Versicherungs-
unternehmungen D.A.S., Volkswohl-
Bund-Lebensversicherung, Die Baye-
rische Beamten Lebensversicherung, 
Gothaer Allgemeine Versicherung 
AG, Gothaer Lebensversicherung AG 
und Ergo Beratung und Vertrieb AG.

Ingo Hofmann sieht sich „als Teil des 
gesamten Teams einer starken und 
etablierten Marke“ und möchte diese 
„mit einer klaren Vision und Strate-
gie zukunftsfähig mitgestalten und 
weiterentwickeln“.

Merkur Aufsichtsratsvorsitzender 
Alexander Lechner: „Wir sind davon 
überzeugt, dass Ingo Hofmann ge-
meinsam mit dem starken Merkur-
Team die Herausforderungen der Zu-
kunft bestens bewältigen wird“.
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Merkur Vorstandssprecher Ingo Hofmann
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Weiterbilden ist Weiterkommen. 
Unter diesem Slogan fanden im Juli, 
September und November 2019 kos-
tenlose Weiterbildungsveranstaltun-
gen rund um die IDD statt. Referen-
ten aus der Versicherungsbranche, 
sowie namhafte Trainer und Coaches 
brachten die Wiener Versicherungs-
agenten auf den verpflichtenden, 

neuesten Stand der Dinge. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie einige 
Impressionen der ausgebuchten Ver-
anstaltungen, sowie QR-Codes zu den 
jeweiligen Veranstaltungsunterlagen.

Obmann KommR Karl Weisz: „Die 
Weiterbildung der Wiener Versiche-
rungsagenten ist für mich als auch 

für das Gremium eines der wichtigs-
ten Agenden. Wir möchten auch in 
Zukunft dafür sorgen, dass diese Ver-
anstaltungen sowohl qualitativ hoch-
wertig, als auch kostenlos bleiben. 
Bitte melden Sie sich zu unserem kos-
tenlosen Newsletter an; die nächsten 
Termine werden in Kürze bekannt 
gegeben.“
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VORTRAGSUNTERLAGEN DER  
IDD-WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNG AM 
27.09.2019 ZUM KOSTENLOSEN DOWNLOAD:





VORTRAGSUNTERLAGEN DER  
IDD-WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNG AM 
18.11.2019 ZUM KOSTENLOSEN DOWNLOAD:



STEUERTIPPS MIT

ALLE JAHRE WIEDER…

… müssen bilanzierende Unterneh-
men eine Inventur ihrer Vorräte, zu 
denen auch Halb- und Fertigerzeug-
nisse zählen, erstellen. Halbfabri-
kate und Teilleistungen (noch nicht 
abrechenbare Leistungen) sind nur 
mit den anteiligen Herstellkosten 
zu bewerten. Der Gewinn wird erst 
verwirklicht und verbucht, wenn 
die beauftragte Leistung fertig ge-
stellt bzw. die Ware (das Fertigfab-
rikat) verkauft ist. Eventuell Fertig-
stellung dokumentieren!

Einzelunternehmen bzw. Per-
sonengesellschaften sollen sich 
zwecks Ausnützen des Gewinnfrei-
betrages rechtzeitig über das vor-
aussichtliche Jahresergebnis (Wir 
helfen gerne mit einer kurzfristi-
gen Planungsrechnung!) Gedanken 
machen. Der Gewinnfreibetrag be-

trägt bekanntlich 13% des Gewinnes 
(reduziert diesen), soweit er durch 
Investitionen (nicht u.a. gebrauch-
te Wirtschaftsgüter und PKW, aber 
auch bestimmte Wertpapiere) ge-
deckt ist. Bis zu einem Gewinn von € 
30.000,- netto wird er automatisch 
berücksichtigt, ab € 175.000,- redu-
ziert sich der %-satz. Achtung: Am 
32. Dezember ist es zu spät! Und die 
Bank benötigt auch einige Tage, ab-
gesehen davon, dass der Andrang in 
den letzten Tagen des Jahres immer 
besonders hoch ist!

Im Zusammenhang mit Wertpapie-
ren erinnern wir auch an die Ver-
pflichtung zur Wertpapierdeckung 
für eventuell vorhandene Pensions-
rückstellungen, bitte fragen Sie uns 
nach der am 31.12.19 erforderlichen 
Deckungssumme.
Wirtschaftsgüter mit Anschaf-
fungskosten bis max. € 400,- kön-

nen sofort voll abgeschrieben 
werden. Höhere Investitionen (In-
betriebnahme erforderlich) wir-
ken sich heuer nur mehr mit der 
halben Jahres-AfA aus. Grundsätz-
lich sollten Investitionen natürlich 
nur getätigt werden, wenn sie auch 
wirtschaftlich/technisch sinnvoll 
sind – keinesfalls nur um Steuern 
zu sparen – und finanziert werden 
müssen sie natürlich auch. Trotz-
dem kann es je nach erwartetem 
Ergebnis Sinn machen, Investitio-
nen noch in diesem Jahr zu tätigen.

Bei Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nern gilt grundsätzlich das Zu-
fluss-Abfluss-Prinzip, d.h. durch 
Vorziehen von Ausgaben oder Hi-
nauszögern von Einnahmen kann 
der Gewinn reduziert (umgekehrt 
natürlich auch erhöht) werden. 
Achtung: Bei regelmäßig wieder-
kehrenden Einnahmen und Aus-

STEUER TIPPS 
MIT RAT & TAT

RAT & TAT-STEUERBERATER
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gaben (z.B. Löhne, Mieten, Ver-
sicherungen) gilt eine 15-tägige 
Zurechnungsfrist (d.h. z.B., dass 
die am 10. Jänner bezahlte Dezem-
ber-Miete noch dem alten Jahr zu-
gerechnet wird). Überprüfen Sie, ob 
Sie nicht vielleicht bei der Sozial-
versicherung zu niedrig eingestuft 
sind – eine Zahlung auf Basis einer 
Vorschaurechnung in Höhe der zu 
erwartenden Nachzahlung ist als 
Betriebsausgabe abziehbar. 

Unter bestimmten Voraussetzun-
gen kann eine 14%-ige Forschungs-
prämie beantragt werden.

Spenden an begünstigte Institu-
tionen sind (max. bis zu 10% des 
laufenden Gewinnes) Betriebsaus-
gaben und werden dem Finanzamt 
nicht gemeldet.

Betriebsveranstaltungen (bis zu € 
365,-/Jahr und Arbeitnehmer) sind 
ebenso wie Sachgeschenke (Gren-
ze: € 186,-) steuer- und sozialversi-
cherungsfrei.

Unter Umständen können auch 
Verluste, insbesondere aus Spe-
kulation oder Vermietung/Ver-
pachtung, ausgeglichen oder trotz 
besonderem Steuersatz eine Ver-
anlagung beantragt werden. Diese 
Fälle benötigen aber eine Beratung 
im Einzelfall (und auch Zeit)!
Der Verlustabzug („Verlustvorträ-
ge“ aus Vorjahren) sollte vom Fi-
nanzamt automatisch berücksich-
tigt werden. Sind sie uns bekannt, 
werden sie selbstverständlich in die 
Steuererklärung aufgenommen.

Die fünfjährige Antragsfrist für 
die freiwillige Arbeitnehmerver-
anlagung 2014 endet mit Jahresen-
de! Ebenso endet die siebenjährige 
Belegaufbewahrungspflicht für 
Unterlagen des Jahres 2012 (und 
früher).

Für Werbungskosten, Sonderaus-
gaben und außergewöhnliche Be-
lastungen gilt ebenfalls das Ab-
flussprinzip, d.h. sie müssen heuer 

bezahlt werden, wenn sie heuer Be-
rücksichtigung finden sollen! We-
gen des einkommensabhängigen 
Selbstbehaltes bei den außer¬ge-
wöhnlichen Belastungen sollte man 
möglichst viel in einem Jahr zu-
sammenkommen lassen (nicht auf 
mehrere Jahre verteilen). 

Bei den Sonderausgaben ist zu be-
achten, dass die Topfsonderaus-
gaben nur mehr eingeschränkt 
Berücksichtigung finden und 
außerdem nur mehr bis inklusive 
2020 überhaupt absetzbar sind. 
Spenden sowie Kirchenbeiträ-
ge werden dem Finanzamt auto-
matisch gemeldet, wenn Sie der 
Spendenorganisation die dafür not-
wendigen Daten bekanntgegeben 
haben. Zwecks Kontrolle sollten Sie 
die Belege aufbewahren. 

Somit verbleiben in erster Linie 
noch freiwillige Weiterversiche-
rungen, der Nachkauf von Ver-
sicherungszeiten und Steuerbe-
ratungshonorare (so diese nicht 
Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten darstellen).

LEI-NUMMER NICHT  
VERGESSEN!

Nichtnatürliche Personen (also 
insbesondere GmbHs und Vereine 
sowie Privatstiftungen) benötigen 
für Wertpapier(ver)käufe eine LEI-
Nummer – bei Bedarf bitte recht-
zeitig besorgen! Und damit noch 
nicht genug: Deren Gültigkeit muss 
jährlich verlängert werden!

VERPFLICHTENDE  
ELEKTRONISCHE ZUSTELLUNG 

DURCH BUNDESBEHÖRDEN 
AB 1.1.2020 

VORAUSSETZUNGEN  DAFÜR 
JETZT SCHAFFEN!

„Österreich setzt einen großen 
Meilenstein in Richtung digitaler 
Kommunikation“ (O-Ton des Wirt-
schaftsministeriums). Das Gesetz 
spricht zwar vom „Recht auf elekt-

ronischen Verkehr“ mit Behörden, 
die Unternehmer haben aber keine 
Wahl, sie müssen diesen Schritt mit-
gehen, Privaten ist die Teilnahme 
freigestellt. Auch wenn die elektro-
nische Zustellung für Unternehmer 
erst ab 01.01.2020 verpflichtend 
sein wird, müssen bereits jetzt die 
erforderlichen Maßnahmen dafür 
getroffen werden.

Der Unternehmensbegriff ist hier 
sehr weit gefasst, denn es sind 
nicht nur Unternehmer betroffen, 
die im Firmenbuch eingetragen 
sind. Es trifft auch Personen, die 
beim Finanzamt betrieblich erfasst 
werden, also auch jene, die z.B. Ein-
künfte aus Vermietungen erzielen 
oder an Personengesellschaften be-
teiligt sind. Sogar Vereine sind be-
troffen.

Unternehmen können sich der ver-
pflichtenden Teilnahme fast nicht 
entziehen. Eine Ausnahme gibt es 
eigentlich nur für jene, die wegen 
der Unterschreitung der Umsatz-
grenze von der Abgabe von Umsatz-
steuervoranmeldungen (UVA) be-
freit sind (Umsatz von weniger als 
EUR 30.000,- netto im Jahr), diese 
Unternehmen können aber freiwil-
lig teilnehmen. 

Schwacher Trost für den ganzen 
Aufwand: Sanktionen für die Nicht-
Teilnahme an der elektronischen 
Zustellung sind (noch) keine vor-
gesehen. 
Was müssen Unternehmen ma-
chen, um in den Genuss der elekt-
ronischen Zustellung zu kommen? 
Dreh- und Angelpunkt dafür ist das 
Unternehmensserviceportal (USP) 
www.usp.gv.at.  

Die Eröffnung eines USP-Kontos 
geht am leichtesten mit einer Han-
dysignatur. Eine Handysignatur 
kann in div. Registrierungsstellen 
(Magistrat, WGKK Kundencen-
ter, Wirtschaftskammer, etc.) oder 
auch über FinanzOnline aktiviert 
werden; nähere Informationen auf 
www.handy-signatur.at.
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Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihr 
Rat & Tat-Steuerberater, Kanzlei Jupiter 

unter 
01 / 278 12 95 sowie 
office@jupiter.co.at
gern zur Verfügung.

www.jupiter.co.at

Nach Anlage eines USP-Kontos 
muss man sich im USP zum elekt-
ronischen Postfach „MeinPostkorb“ 
anmelden und prüfen, ob eine E-
Mail-Adresse eingetragen ist. Im 
USP-Konto selbst ist die Eintragung 
einer E-Mail-Adresse aber erst ab 
dem 01.12.2019 möglich, davor wäre 
der Umweg über FinanzOnline zu 
nehmen. Alle vor dem 01.12.2019 in 
FinanzOnline hinterlegten E-Mail-
Adressen werden automatisch ins 
USP übernommen.

Hat man diese Schritte gemeistert, 
dann kann man von den Behörden 
aber nur „nicht-nachweisliche“ 
Zustellungen erhalten. Um auch 
Einschreiber, RSa- und RSb-Briefe 
elektronisch in das USP-Konto zu 
bekommen, muss man sich noch 
bei einem sogenannten Zustell-
dienst registrieren. Das ist mittels 
Handysignatur bzw. Bürgerkarte 
im USP-Konto unter „MeinPost-
korb“ möglich.
Stellt nun die Behörde an den Un-

ternehmer ein Schriftstück elek-
tronisch zu, dann erhält er an die 
hinterlegte E-Mail-Adresse eine 
Verständigung, dass eine Zusen-
dung eingetroffen ist und online 
abgeholt werden kann. 

Derzeit ist das USP-Konto leider 
nicht das einzige elektronische 
Postfach für die Zustellung behörd-
licher Schriftstücke. Das Finanzamt 
stellt weiterhin über FinanzOnline 
zu, in „MeinPostkorb“ des USP-
Kontos erfolgt lediglich eine Infor-
mation darüber.

LOTTOGEWINNE & CO!

Freuen können Sie sich, wenn Sie 
bei einem Preisausschreiben oder 
im Lotto gewinnen, diese Preise 
sind nämlich einkommensteuer-
frei. 
Dasselbe gilt für Preise in der Mil-
lionenshow, für Finderlohn oder 
Prämien, die ausgesetzt werden, 

um eine Straftat zu klären. 
Falls Sie aber je an Dancing Stars 
oder ähnlichen Unterhaltungsdar-
bietungen teilnehmen – Achtung, 
diese Einnahmen sind einkommen-
steuerpflichtig, da Sie dafür eine 
Leistung erbringen müssen (ob-
wohl man das  in der letzten Staffel 
nicht bei jedem Teilnehmer erken-
nen konnte). Auch Schmier- und 
Bestechungsgelder sind einkom-
mensteuerpflichtig, da es zu einem 
Leistungsaustausch kommt.

Weniger schillernde Beispiele für 
einkommensteuerpflichtige Ein-
nahmen sind z.B. die entgeltliche 
Einräumung eines Vorkaufsrechts 
oder der entgeltliche Verzicht auf 
ein Vorkaufsrecht, entgeltlicher 
Verzicht auf Nachbarschaftsrech-
te, z.B. eine Zahlung für die Ein-
willigung, dass an die Grundgrenze 
gebaut werden darf, entgeltliche 
Übernahmen von Bürgschaften/
Haftungen.
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Bei bestem Wetter und kühlen Getränken begrüßten Obmann 
Karl Weisz und Obmann-Stv.Paul Eichberger die Mitglieder beim 
Agentenfest 2019 im Namen des Wiener Gremiums der Versiche-
rungsagenten und bedankten sich besonders bei den Support-
partnern, die sich vor Ort präsentierten.

Die restlos ausgebuchte Veranstaltung ist im Laufe der Jahre 
zum Fixtermin in den Kalendern der Wiener Versicherungs-
agenten geworden und gilt als Garant für hervorragendes  
Networking und beste Unterhaltung. 

Auch die diesjährige Tombola, deren Erlös einem vollständig 
karitativen Zweck zu Gute gekommen ist, fand großen An-
klang. Bei einem ausgezeichnetem Buffet wurden 200 Lose ver-
kauft und die Gewinner zwischenzeitlich auf unserer Website  
wienerversicherungsagenten.at veröffentlicht.

Wir gratulieren den glücklichen Gewinnern und freuen uns auf 
das Agentenfest 2020.
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HELMUT PURKER
• Jahrgang 1961

• erfolgreich aktiv seit dem Jahr 1981
• Funktionär seit 2000

MEINE AUFGABE IM GREMIUM:
Obmann-Stv., Vorsitzender des 

Geschäftsordnungsausschusses „Aus- und Weiterbildung“
 

ALEXANDER MÜLLNER
• Jahrgang 1975
• erfolgreich aktiv seit dem Jahr 2000
• Funktionär seit 2010

MEINE AUFGABE IM GREMIUM:
Vorsitzender des Geschäftsordnungsausschusses  
„Öffentlichkeitsarbeit““ 

MARTIN NAVRATIL
• Jahrgang 1978
• erfolgreich aktiv seit dem Jahr 2000
• Funktionär seit 2017

MEINE AUFGABE IM GREMIUM:
Vorsitzender des Geschäftsordnungsausschusses  
„Veranstaltung“ 

ING. PAUL EICHBERGER
• Jahrgang 1973
• Funktionär seit 2010

MEINE AUFGABE IM GREMIUM:
Obmann-Stv., Koordination der Ausschüsse und
Unterstützung der Supportpartner  
 

KR KARL WEISZ
GREMINALOBMANN

BERNHARD PROKES

• Jahrgang 1973
• erfolgreich aktiv seit dem Jahr 1994
• Funktionär seit 2000

MEINE AUFGABE IM GREMIUM:
die optimale Vertretung der Mitglieder/Kollegen 

• Jahrgang 1990
• erfolgreich aktiv seit dem Jahr 2010

• Funktionär seit 2015

MEINE AUFGABE IM GREMIUM:
Vorsitzender des Geschäftsordnungsausschusses 

„Junge Versicherungsagenten“ 

WIR SIND
FÜR SIE DA
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DAS GREMIUM 
DANKT FÜR DAS 

SPANNENDE JAHR 
2019

Mehr als 130 Agenten fanden den Weg ins Museumsquartier, um das 
Jahr 2019 in gemütlicher, gemeinschaftlicher Atmosphäre ausklingen zu 
lassen. Bei heißem Punsch und kleinen Snacks, flotter Musik und kalten 
Temperaturen ließen die wiener Versicherungsagenten das intensive 
Jahr 2019 nochmals Revue passieren. Obmann KommR Karl Weisz: „Wir 
freuen uns sehr, dass unsere Veranstaltungen bei den Kollegen großen Anklang 
finden. Mittlerweile ist jedes Event aus-, bzw. überbucht. Ein Zeichen für die 
gute Arbeit des Gremiums, aber auch ein Zeichen des starken Zusammenhalts 
und der guten Stimmung unter den Agentenkollegen.“

1/2020  | 45  















1,5 MIO. FAHRZEUGAN- 
MELDUNGEN JÄHRLICH IN 

ÜBER 1200 ZULASSUNGSSTELLEN

Jährlich werden in Österreich ca. 
1,5 Mio. Fahrzeuganmeldungen in 
über 1200 Zulassungsstellen durch-
geführt. Am 6. Dezember 1999 wur-
de die Kfz-Zulassung komplett auf 
neue Beine gestellt. Österreichs Ver-
sicherer übernahmen mit diesem Da-
tum für den Staat die An-, Um- und 
Abmeldungen für alle Autofahrer. 
„Durch die Übertragung der Zulas-
sung ist die Anmeldung für die Auto-
fahrer viel flexibler und bequemer 
geworden“, sagt Mag. Günter Alb-
recht vom österreichischen Versiche-
rungsverband VVO.

Alle Kfz-Zulassungen können in je-
der beliebigen österreichischen Zu-
lassungsstelle erledigt werden, die 
sich im politischen Bezirk des Haupt-
wohnsitzes befindet. Außerdem kann 

sich eine Zulassungsstelle innerhalb 
eines Bundeslandes auch für andere 
politische Bezirke ermächtigen las-
sen.
Die Kfz-Zulassung erweist sich damit 
als Beispiel einer gelungenen Priva-
te-Partnership gemeinsam mit dem 
Verkehrsministerium und den regio-
nalen Zulassungsbehörden.

KFZ-ZULASSUNG IN  
ÖSTERREICH: RASCH UND  

UNBÜROKRATISCH

Der Zulassungsstellenprozess wur-
de über Jahre vereinfacht und Zu-
lassungsstellen haben auch weitere 
Aufgaben übernommen. Der Prozess 
der Zulassung dauert maximal fünf 
Minuten und einige Neuerungen wie 
etwa der Scheckkartenzulassungs-
schein oder die Anbindung an das 
Zentralmelderegister (ZMR) wurden 
im Laufe der Jahre eingeführt.

Kernpunkt und technische Dreh-
scheibe der Kfz-Zulassung ist die 
Zentrale Zulassungsevidenz, die im 
Verband der Versicherungsunter-
nehmen Österreichs VVO eingerich-
tet wurde. Ziel der österreichischen 
Versicherungsunternehmen ist es, 
diesen Standard nicht nur weiterhin 
zu gewährleisten, sondern die Fahr-
zeugzulassung durch laufende Mo-
dernisierungen noch einfacher und 
kundenfreundlicher zu gestalten.

Neuerung ab 1. Dezember
Menschen mit Behinderungen kön-
nen sich von der motorbezogenen 
Versicherungssteuer befreien lassen. 
Seit 1. Dezember 2019 gibt es dazu 
eine administrative Erleichterung: 
ein Ansuchen auf Befreiung von der 
motorbezogenen Versicherungssteu-
er aufgrund einer Körperbehinde-
rung ist ab sofort nur mehr in einer 
örtlich für den Kunden zuständigen 
Zulassungsstelle zu stellen.

20 JAHRE KFZ-ZULASSUNG  
DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE  

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT -  
EINE ERFOLGSGESCHICHTE

VERBAND DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ÖSTERREICHS
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Die TÜV AUSTRIA Winterreise-Fahr-
zeugcheckliste nimmt Ihnen damit 
etwas Arbeit ab. Sie behandelt nicht 
alle relevanten Aspekte, fasst aber 
die wesentlichen Punkte zusammen, 
welche nicht vergessen werden soll-
ten, damit bereits die Fahrt in ihren 
Winterurlaub für Sie und Ihre Fami-
lie zur Entspannung beiträgt!

	� Kraftstofftank voll / Fahrzeug-
akku bei Elektrofahrzeugen ge-
laden?

	� Behälter für Scheiben- und 
Scheinwerferreinigungsanlage 
aufgefüllt (mit Frostschutz)?

	� Winterreifen fachgerecht mon-
tiert und ausreichend Profiltiefe 
vorhanden?

	� Korrekter Reifenluftdruck geprüft 
und eingestellt?

	� Passender Satz Schneeketten mit-
geführt (falls das Reisegebiet dies 
erfordert)?

	� Montage der Schneeketten „im 
Trockenen“ zu Hause geübt?

	� Eiskratzer und Schneebesen, 
eventuell kleine Schneeschippe 
mitgeführt?

	� Funktion der Fahrzeugbeleuch-
tung geprüft?

	� Warnwesten (je Mitfahrer 1 Stück 
im Innenraum!) mitgeführt?

	� Pannendreieck und Bordapothe-
ke (hierbei auf das Ablaufdatum 
achten!) mitgeführt?

	� Warme Kleidung, Decke, falls 
Stau oder Fahrzeug liegen bleibt, 
mitgeführt?

	� Eventuell Thermoskanne mit war-
mem Tee (nicht heiß, wegen Ver-
brühungsgefahr gerade im Auto 
während Fahrt gefährlich)?

	� Taschenlampe mitgeführt (mit 
vollen Batterien)?

	� Ersatzschlüssel für das Auto mit-
geführt (Als Ersatz bei Verlust, 
z.B. im Schnee)?

	� Navigationsdaten aktualisiert?

	� Notrufnummern im Handy ge-
speichert (Angehörige, Hotel, 
Versicherung,

	� Bankomatkartensperre, Kredit-
kartenhotline, Abschleppservice, 
Pannenruf)?

	� Ski/Snowboards/Wintersport-
ausrüstung sicher im und am 
Fahrzeug verstaut?

Ist das Auto startklar, kann die Reise 
beginnen. Ungünstige Reisestart-Ta-
ge sind Freitage und Samstage. Lässt 
sich eine Reise am Wochenende nicht 
vermeiden, empfiehlt es sich, die 
Route klug zu planen und eventuell 
über Nebenstraßen zu fahren, um 

neuralgische Staupunkte zu umfah-
ren. Diese Fahrten könnten zwar län-
ger dauern, jedoch erspart man sich 
überfüllte Autobahnen.

Gerät man doch in einen Stau, ist es 
unbedingt ratsam, Ruhe zu bewahren 
und den Abstand zum vorderen Fahr-
zeug, auch bei Stop-&Go-Verkehr, 
einzuhalten, um Auffahrunfälle zu 
vermeiden.

Genug Wasser und leichte Mahlzei-
ten zwischendurch können längere 
Fahrtstrecken ebenfalls erleichtern.

Pausen einlegen, im Idealfall alle zwei 
Stunden. Darüber werden sich auch 
die Kinder sehr freuen – übrigens, 
Spielzeug nicht vergessen, denn viel-
leicht muss für die Kleinen ja auch 
das Lieblingsstofftier mitreisen und 
natürlich Windeln, wo noch nötig, 
da beim Autofahren nicht immer ein 
schneller Stopp machbar ist.

Vorsicht bei Passfahrten, Motor-
bremswirkung nutzen, nicht perma-
nent auf die Bremse steigen, um eine 
Überhitzung des Bremssystems zu 
vermeiden. Besondere Vorsicht: die 
Straßen können unvermittelt eisglatt 
sein!

Die Checkliste kann unter folgendem 
Link heruntergeladen werden:
tuvaustria.com/automotive

FIT IN DEN WINTERURLAUB: 
TÜV AUSTRIA GIBT TIPPS FÜR EINE 

SICHERE AUTOFAHRT

TÜV AUSTRIA GROUP

Die Autofahrt im Winter erfordert ein ganz besonderes Augenmerk auf den Zustand 
von Fahrzeug und Ausrüstung.
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„Ein wichtiger Schritt in die richti-
ge Richtung“, kommentiert Dr. Petra 
Leupold, Expertin für kollektiven 
Rechtsschutz und Leiterin der VKI 
Akademie. „Mit der Einführung der 
Sammelklage wird der Zugang zum 
Recht für Verbraucher klar verbes-
sert. Wesentlich ist, dass die Richt-
linie nun zügig verabschiedet und 
dann vor allem effizient umgesetzt 
wird“.

Die vom EU- Ministerrat jetzt ver-
einbarte Fassung bleibt in einigen 
Punkten hinter dem ursprünglichen 
Entwurf der EU‑Kommission vom 
Frühjahr 2018 zurück (sogenannter 
„New Deal for Consumers“). So ist 
etwa die Klagebefugnis für grenz-
überschreitende Klagen auf etablier-
te Verbraucherverbände beschränkt, 
die strenge Voraussetzungen erfüllen 
müssen. Für Bagatell- und Streu-
schäden, bei denen für die einzelnen 
Verbraucher auch in Hinblick auf 
die aktive Beteiligung an einer Sam-
melklage kein Anreiz besteht, fehlen 
Sonderregelungen.

Eine deutliche Verbesserung bringt 
die Richtlinie für Klagen gegen aus-
ländische Konzerne. Hier bestehen 
zurzeit eklatante Rechtsschutzdefi-
zite für Verbraucher, die nicht nur 
im Zusammenhang mit dem VW-
Dieselskandal klar zutage treten, 
sondern unter anderem auch einer 
effizienten Rechtsdurchsetzung bei 

Datenschutzverstößen entgegenste-
hen. „Ein kollektives Vorgehen gegen 
internationale Konzerne wie Face-
book, Google oder Amazon ist bislang 
in Österreich schlicht nicht möglich“, 
so Petra Leupold. Dies trifft nicht nur 
die geschädigten Verbraucher, son-
dern führt auch zu einer Verzerrung 
des Wettbewerbs zulasten österrei-
chischer Unternehmer, weil auslän-
dische Konzerne nicht mit effizien-
ten Sanktionen rechnen müssen. Die 
neue Richtlinie führt dazu, dass auch 
für Klagen gegen ausländische Kon-
zerne ein Gerichtsstand in Österreich 
besteht.

Ferner wird der Anwendungsbereich 
der Richtlinie von 15 auf insgesamt 59 
EU-Rechtsakte erweitert. Nach gel-
tendem Recht können Verbraucher-
schutzverbände nur gegen Rechts-
verletzungen in einigen wenigen 
Bereichen mit Verbandsklage vor-
gehen. Keine Klagebefugnis besteht 
etwa in den verbraucherschutzrecht-
lich zentralen Bereichen Telekom-
munikation, Finanzdienstleistungen 
und Versicherungen, Reiserecht oder 
beim Datenschutz. Diese Rechts-
schutzlücken werden nunmehr ge-
schlossen.

Von Teilen der Wirtschaft geäußerte 
Bedenken, dass mit dem Vorschlag 
eine Klageindustrie nach US-ame-
rikanischem Vorbild droht, sind 
nach Ansicht von Petra Leupold un-

begründet: „In Österreich gibt es ein 
sinnvolles Kostenersatzrecht, keinen 
Strafschadenersatz und keine Ge-
schworenengerichte in Zivilsachen. 
Die Klagebefugnis ist außerdem auf 
zugelassene Verbände beschränkt. 
Damit besteht keine Gefahr von Kla-
gemissbrauch und kein Anreiz zu 
‚erpresserischen Klagen‘“. Für prob-
lematisch hält sie deshalb auch Ein-
schränkungen zur Prozessfinanzie-
rung. „In der Praxis wird es keine 
Sammelklagen geben, wenn kein 
Prozessfinanzierer das Risiko über-
nimmt. Die Kosten und Risiken von 
Massenverfahren können gemein-
nützige Verbraucherorganisationen 
nicht alleine tragen“.

Damit die Richtlinie in Kraft treten 
kann, müssen sich das Europäische 
Parlament, der Ministerrat und die 
Europäische Kommission nun in so-
genannten „Trilogverhandlungen“ 
noch auf eine gemeinsame Linie eini-
gen. Anschließend ist die Richtlinie in 
den Mitgliedstaaten durch nationales 
Recht umzusetzen.

„Aus Verbrauchersicht ist zu hoffen, 
dass die Verhandlungen rasch aufge-
nommen werden, damit die Richtlinie 
möglichst bald verabschiedet werden 
kann. Anschließend ist der österrei-
chische Gesetzgeber gefordert, die 
Vorgaben bestmöglich umzusetzen“, 
so Leupold.

MITGLIEDSTAATEN EINIGEN SICH AUF 
EU-SAMMELKLAGE

VEREIN FÜR KONSUMENTENINFORMATION

Der EU-Ministerrat hat sich gestern auf die europaweite Einführung von Sammel-
klagen geeinigt. Die Richtlinie sieht vor, dass künftig zugelassene Verbraucherver-
bände bei Massenschadensfällen für geschädigte Verbraucher auf Leistung klagen 
können und damit auch die Möglichkeit haben, Schadenersatzansprüche geltend zu 
machen. Die Richtlinie führt damit erstmals auf europäischer Ebene ein Instrument 

kollektiven Rechtsschutzes ein.
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VERSICHERUNGSAGENTEN IM FOKUS

DAS NEUE IMAGEVIDEO IST ONLINE

Jetzt online auf www.wienerversicherungsagenten.at
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Willkommen
im Team!

Willkommen
im Team!

Grün Frowin
Bochnak Zofia
Hayer Helmut Adalbert
Nikrawan Matin Iradj
Doubek-Intzes Sabine
Jelinek Michaela
Schwarzer Brigitta Dr.
Holl Peter Florian
Kellner Benedikt
Seçkin Murat
Krögler Florian Clemens
Plihal Pascal
Yildirim Yakub
Müller Daniel Michael
Sorglos und Sicher Treuer GmbH
Löhsl Andreas
Czink Walter
Birnbaumer Gerhard
Ernst David Franz
Pietron Martin
Kraft Simone MMag. M.B.A.
Ceric Denis
Waranycia Philipp
Lackner Tobias Philipp
Krist Markus Karl
Mönch Stefan
Cömert Burak
Viskup Jovana
Eichlberger Ewald
Baierl Jakob
Herndl Antonia
Obrist Andreas

Die Zunft der Wiener Versicherungsagen-
ten ist stetig am Wachsen. Wir freuen uns 
sehr die  neuesten Mitglieder begrüßen zu 
dürfen!
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DAS LANDESGREMIUM WIEN DER  
VERSICHERUNGSAGENTEN BEDANKT 

SICH BEI DEN SUPPORTPARTNERN

     UNSER ANGEBOT FÜR SIE:     

+ Fachmännische Reparatur
+ Für große & kleine Schäden
+ Schnell & unkompliziert
+ Punktgenau & kostengünstig
+ Ohne Terminvereinbarung
+ Ersatzfahrzeug-Service
+ Windschutzscheiben-Service
+ Schadensabwicklung kostenlos
+ 23 mal in Österreich

www.lucky-car.at

Gültig für Lack- und/oder Karosseriereparaturen sowie Tausch der Windschutzscheibe zur Reduktion des 
Selbstbehaltes ausschließlich in Verbindung mit einer bestehenden KASKO-Versicherung.
Keine Barablöse. Es gelten die AGBs von Lucky-Car.  Alle Preise inkl. 20% USt. Details auf www.lucky-car.at. 
Gültig bis 31.1.2018. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten. 

 € 150,- 
   LUCKY SELBSTBEHALT   

   DIE SMARTE 
   LÖSUNG 
   FÜR ALLE 
   VERSICHERUNGS- 
   AGENTEN!  

DER Spezialist für Lack & Karosserie.

23x
IN

ÖSTERREICH

 Attraktive Provisionen für Vermittlungen
  Garantierte Auszahlung durch 
Lucky Car-PartnerWeb



Weil Vorsprung entscheidet.
JETZT BESTELLEN!

E-Mail: kundenservice@lexisnexis.at | Tel.: +43-1-534 52-0
Versandkostenfreie Lieferung bei Bestellung unter shop.lexisnexis.at

Wer ist in einer Organisa  on datenschutzrechtlich verantwortlich? Kann ein 
IT-Dienstleister zugleich als Datenschutzbeau  ragter fundgieren? Wie können 
sich einzelne Mitarbeiter oder Belegscha  svertreter gegen überzogene Kont-
rollmaßnahmen wehren? Wann benö  gt man Einwilligungserklärungen und wie 
formuliert man sie rich  g? Diese und die wich  gsten anderen Praxisfragen zur 
Datenschutz-Grundverordnung und den damit zusammenhängenden Vorschri  en 
werden in klar strukturierter und leicht lesbarer Form beantwortet. Ein Anhang 
mit Praxisbeispielen bzw Mustern hil   bei der Umsetzung der wich  gsten P ich-
ten des Verantwortlichen. Preis € 44,–

Wien 2019 | 250 Seiten
Best.-Nr. 97130001
ISBN 978-3-7007-7457-0

Datenschutz in Fragen & Antworten 

Fälligkeit und Verjährung 
im Versicherungsrecht

Steinbüchler 

B A N D 5Riedler (Hrsg.)

Versicherungsrecht – Versicherungspraxis

In der versicherungsvertragsrechtlichen Praxis sind bei der Beurteilung der 
Ansprüche der jeweiligen Vertragspartner häu g Fragen der Verjährung oder 
der Verfristung von Bedeutung. Derar  ge Fristen stehen in der Regel in engem 
Zusammenhang mit der Fälligkeit der Leistung.

Das vorliegende Werk grei   einige der dabei au  auchenden Fragen auf und 
bietet Lösungen an. Der Autor geht dabei nicht nur auf die einschlägige Recht-
sprechung und Literatur ein, sondern betrachtet in diesem Zusammenhang 
auch die bislang wenig beachtete zugrunde liegende Zivilrechtsdogma  k in 
ABGB und BGB. Dies betri    insbesondere auch jene Abschni  e der §§ 11 und 
12 VersVG, die seit der deutschen VVG-Novelle 2008 keine Entsprechung im 
österreichischen Rechtsbestand mehr  nden.

Preis € 49,–
Wien 2017 | 250 Seiten
Best.-Nr. 30134001
ISBN 978-3-7007-6814-2

Band II
Neues Versicherungsvertriebsrecht:

 L2-VOen zur Richtlinie (EU) 2016/97 (IDD)
Informationsblätter für Versicherungsprodukte (IPID-VO)
Product Oversight and Governance (POG-VO)
Versicherungsanlageprodukte (IBIP-VO)

 L2-VOen zur Verordnung (EU) 2014/1286 (PRIIP)
Basisinformationsblätter für IBIP
Produktintervention

Bilaterales Abkommen EU – USA

Novelle der Richtlinie (EU) 2015/849:
 RL (EU) 2018/843 (5. Geldwäscherichtlinie)

VERSICHERUNGS- 
RECHT 2019
22. AUFLAGE STAND 1. 11. 2018

DES ÖSTERREICHISCHEN RECHTS
HERAUSGEBER: UNIV.-PROF. DR. WERNER DORALT

1 Solvency II

2 L2-VO

3 ITS
Zweck- 
gesellschaften

Solvabilität

Gruppenaufsicht

Informationen

Aufsicht und 
Verfahren

Übergangs- 
bestimmungen

4 EIOPA-GL
Allg. Best.

Governance

Solvabilität

Gruppenaufsicht

Informationen

Aufsicht und  
Verfahren
Übergangs- 
bestimmungen

5 Intl. Abk.
Gleichwertigkeit

6 IDD
+ Beschwerde- 

Management

7 PRIIP-VO

8 EIOPA-VO

9 §§ 189 ff UGB
Bilanz-RL
VersBil-RL

10 §§ 268 ff UGB
AP-RL & VO

11 IORP/EbAV

12 GW-RL

Abopreis € 44,–
Einzelpreis € 55–
22. Auflage
Wien 2018 | 1.440 Seiten
Best.-Nr. 19082222
ISBN 978-3-7007-6908-8  

Fälligkeit und Verjährung 
im Versicherungsrecht

Kodex Versicherungsrecht 
Band I & II 2019

VERSICHERUNGS- 
RECHT 2019
22. AUFLAGE STAND 1. 2. 2019

1 VersVG
2 PHG

KSchG, FernFinG
3 EuGVVO

Rom I + IPRG
4 KFG + ZustV

EKHG
5 KHVG

AKHB + AKKB
6 KHV Euro-Üb

Abk Ö–Schweiz

7 VOEG
Vertrag Ö–Schweiz

8 LFG
BGzLV

9 GewO
RSV + ERV-RVB

10 RAO | EIRAG | NO
WTBG | BiBuG
ÄrzteG

11 Sonstige HP-Vers
12 AVB

Kranken | Unfall
Sachversicherung
Einbruchdiebstahl
Feuer | Glas
Haftpfl., USKV, ÖÄK
Haushalt
Rechtsschutz
Transport + AÖSp

13 VAG 2016
+ VOen

14 PRIIP-VO
+ PRIIP-VollzugsG

15 FMABG
+ VOen

16 BAG + VOen

17 GewO 
+ VOen

18 MaklerG
AGB-VersMakler

19 Hagelvers-FöG
20 Tiervers-FöG
21 Waldbrandvers-Fö

ForstG + VO

22 EStG
23 VersStG

+ VO

24 FeuerschStG
+ VO

25 PKG + VOen

26 BPG
27 Kartellrecht
28 FM-GwG

+ VOen
Standesregeln  
VersVerm (Entw)

DES ÖSTERREICHISCHEN RECHTS
HERAUSGEBER: UNIV.-PROF. DR. WERNER DORALT

Band I
Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD):

 Novelle des VAG 2016 (VersVertrRÄG 2018)

 LV-InfoV 2018

 Novelle der GewO 1994 (VersVermNov 2018)

Neues Rücktrittsrecht im VersVG

Neuerungen im Pensionskassenrecht:

 Umsetzung der EbAV-RL (IORPs II) im PKG

Anhang

Abopreis € 56,–
Einzelpreis € 70,–
22. Auflage
Wien 2019 | 1.136 Seiten
Best.-Nr. 19082022
ISBN 978-3-7007-6906-4 

Erscheint im 
März 2019!

Fachliteratur für Versicherungsagenten


